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Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei Wildschweinen 

Gebietsfestlegung der Sperrzone II (Infizierten Zone) und des Kerngebietes sowie Festlegung der 

Seuchenbekämpfungsmaßnahmen innerhalb dieser Restriktionszonen  

1. Änderung 

In der oben genannten Angelegenheit ergeht folgende 

Allgemeinverfügung 

Die Allgemeinverfügung vom 18.09.2024, wird wie folgt geändert: 

I. Gebietsfestlegung 

Zum Schutz gegen die Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen (ASP) wird 

1. die Sperrzone II (Infizierte Zone) festgelegt, deren Außengrenze in dem als Anlage 

beigefügten Kartenausschnitt als lila Linie dargestellt ist. 

2. innerhalb der Sperrzonen II und III das Kerngebiet festgelegt, dessen Außengrenze in dem als 

Anlage beigefügten Kartenausschnitt als pinke Linie dargestellt ist. 

Die Karte ist zusätzlich detailliert über die Homepage des Kreises Groß-Gerau (www.kreisgg.de) oder 
direkt über den Link https://visualgeoserver.fli.de/visualize-this-
map/E47202D16C1FA8BDDEE960A1CDAAEA4457B23C64D89104B4C478E6C2A4B2E65B 

 abrufbar und betrifft ganz oder teilweise die Gemeinden:            

Fachbereich 
Veterinärwesen und  
Verbraucherschutz 
Besuchsanschrift 
Wilhelm-Seipp-Straße 9 
64521 Groß-Gerau 
E-Mail 
veterinaeramt@kreisgg.de 
Aktenzeichen 
III/5 – 19 b 26/47 g 
Datum 
16.10.2024 
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Biebesheim am Rhein, Bischofsheim, Büttelborn, Gernsheim, Ginsheim-Gustavsburg, Groß-Gerau, 

Kelsterbach, Mörfelden-Walldorf, Nauheim, Raunheim, Riedstadt, Rüsselsheim am Main, Stockstadt 

am Rhein, Trebur 

in der Sperrzone II (Infizierte Zone) und 

Biebesheim am Rhein, Bischofsheim, Büttelborn, Gernsheim, Ginsheim-Gustavsburg, Groß-Gerau, 

Mörfelden-Walldorf, Nauheim, Riedstadt, Rüsselsheim am Main, Stockstadt am Rhein, Trebur 

im Kerngebiet. 

II. Festlegung der Maßnahmen in der Sperrzone II (Infizierten Zone) 

Ziffer 2.1 wird wie folgt neu gefasst: 

2.1 Es gilt ein Jagdverbot. Davon ausgenommen sind: 

a) die Nachsuche von Unfallwild oder krankgeschossenem Wild, jeweils mit 

Kadaversuchhunden, Drohnen oder brauchbaren Jagdhunden am Riemen, eine Hetze darf 

nur von anerkannten Nachsuchegespannen im Rahmen des Tierschutzes durchgeführt 

werden, sofern das Ziel der Tierseuchenbekämpfung dadurch nicht gefährdet und die 

Versprengung von Schwarzwild bestmöglich vermieden wird, 

b) das Ausbringen von Kirrmaterial und das Anlegen von Kirrstellen, jeweils nach näherer 

Bestimmung der Veterinärbehörde, 

c) die Anlage und der Einsatz von Saufängen nach näherer Bestimmung der Veterinärbehörde, 

d) das Erlösen von schwerkrankem Wild sowie bei der Suche nach Kadavern gefundenem 

schwerkranken Wild im Rahmen des § 22a Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes sowie die 

Erlegung von angreifenden Wildschweinen durch die jeweiligen 

Jagdausübungsberechtigten oder jeweiligen Inhaber von Jagderlaubnissen, sowie die bei 

der Kadaversuche tätigen und diese begleitenden, waffenführenden Personen, die jeweils 

von der Veterinärbehörde damit beauftragt wurden, ebenso wie Polizeibeamte im Dienst, 

welchen die gleichen Befugnisse im Rahmen der Gefahrenabwehr eingeräumt werden, 

e) die Einzeljagd auf Schalenwild (außer Schwarzwild), Raubwild, Nutria und Kaninchen bei 

Tageslicht und im Offenland unter folgenden Bedingungen: 

aa) Die Jagdausübung muss im Abstand von mindestens 100 m zum Waldrand und 

zu potentiellen Schwarzwildeinständen in der Feldflur (u.a. waldähnliche Strukturen 

wie z. B. Feldgehölze, Schilfbestände, Feldfrüchte wie Mais, Hirse, Raps, Miscantus, 

etc.) stattfinden. 
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bb) Die Jagd darf nur im Zeitraum von 30 Minuten vor Sonnenaufgang bis 30 Minuten 

nach Sonnenuntergang erfolgen. 

cc) Die Verwendung von Schalldämpfern wird dringend empfohlen. 

f) die Ausübung der Fallenjagd auf Raubwild, Nutria und Kaninchen gemäß hessischem 

Landesjagdgesetz sowie die Erlegung der gefangenen Tiere mit einer nach Jagdrecht 

erlaubten kleinkalibrigen Waffe, auch in befriedeten Bezirken, nach vorheriger Anzeige bei 

der zuständigen Behörde unter Angabe von Zeitraum, Ort, Tierart, beteiligten Personen, 

sowie Reinigungs- und Desinfektionsplan. Der Widerruf bleibt vorbehalten. 

g) die Jagdausübung auf Federwild kann im Abstand von mindestens 1000 m zum Wald (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 BWaldG) und zu potentiellen Schwarzwildeinständen in der Feldflur (u.a. 

waldähnliche Strukturen wie z. B. Feldgehölze, Schilfbestände, Feldfrüchte wie Mais, Hirse, 

Raps, Miscantus, etc.) stattfinden, nach vorheriger Anzeige bei der zuständigen Behörde 

unter Angabe von Zeitraum, Ort, Tierart, beteiligten Personen, sowie Reinigungs- und 

Desinfektionsplan. 

h) die Ausübung der Einzeljagd auf Nutria gemäß hessischem Landesjagdgesetz mit einer 

nach Jagdrecht erlaubten kleinkalibrigen Waffe, nach vorheriger Anzeige bei der 

zuständigen Behörde unter Angabe von Zeitraum, Ort, beteiligten Personen, sowie 

Reinigungs- und Desinfektionsplan. Der Widerruf bleibt vorbehalten. 

i) die Durchführung des Niederwild-Monitorings für Hasen und Rebhühner. 

j) die Ausübung der Beizjagd mit Greifen und Falken im Offenland durch Inhaberinnen und 

Inhaber eines gültigen Falknerjagdscheins. Ebenso zulässig ist das jeweils erforderliche 

Abtragen von Greifen und Falken in befriedeten Bezirken im Sinne des § 13 Abs. 2 und 3 

JWMG sowie im Offenland einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden 

jagdlichen Tätigkeiten. 

k) Ausnahmen von Ziffer 2.1 Buchstabe e und g können von der zuständigen Behörde 

genehmigt werden. 

l) Eine Genehmigung nach Ziffer 2.1 Buchstabe k zur Unterschreitung des Mindestabstandes 

zum Wald und zu potentiellen Schwarzwildeinständen wird im Einzelfall aus wichtigen, im 

überragenden öffentlichen Interesse liegenden Gründen von der zuständigen Behörde auf 

schriftlichen Antrag erteilt. Der Antrag hat unter Angabe von Zeitraum, Ort, Tierart, 

Jagdgrund, beteiligte Personen, Maßnahmen um eine Versprengung von Wildschweinen zu 

vermeiden sowie Reinigungs- und Desinfektionsplan zu erfolgen. 

Ziffer 2.6 wird wie folgt neu gefasst: 
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2.6 Das Verbringen von in der Sperrzone II (Infizierten Zone) erlegten Wildschweinen bzw. von 

frischem Wildschweinefleisch, Wildschweinefleischerzeugnissen und sonstigen Neben- und 

Folgeprodukten aus der Sperrzone II (Infizierten Zone) ist innerhalb und aus der Sperrzone II 

(Infizierten Zone) heraus verboten. Eine Genehmigung zur Verbringung kann auf Antrag durch 

die zuständige Behörde erteilt werden. 

 

 

II. Weitere Anordnungen 

1. Die sofortige Vollziehung der Regelungen unter I und II dieser Verfügung wird hiermit 

angeordnet, soweit sie nicht bereits nach § 37 Satz 1 des Tiergesundheitsgesetzes sofort 

vollziehbar sind. 

2. Die Verfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt 

gegeben. 

3. Die Verfügung wird auf der Internetseite des Landkreises Groß-Gerau (www.kreisgg.de) 

öffentlich bekannt gemacht. 

 

Begründung: 

Sachverhalt: 

Am 15.06.2024 bestätigte das nationale Referenzlabor am Friedlich-Loeffler-Institut den Nachweis 

des Virus der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei einem krank erlegten Wildschwein in Königstädten 

im Landkreis Groß-Gerau. Daher wurde der Ausbruch der ASP im Sinne des Art. 9 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2020/689 vom 17. Dezember 2019 in der aktuell gültigen Fassung bei wildlebenden 

Schweinen am 15.06.2024 amtlich festgestellt. In der Folge wurden weitere Ausbrüche bei 

wildlebenden Schweinen in den Landkreisen Groß-Gerau, Bergstraße und Darmstadt-Dieburg 

bestätigt. 

Bei der ASP handelt es sich um eine Viruserkrankung von der Haus- und Wildschweine betroffen sind. 

Die Übertragung erfolgt durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren oder deren Kadavern, die 

Aufnahme von Speiseabfällen oder Schweinefleischerzeugnissen bzw. -zubereitungen sowie andere 

indirekte Übertragungswege (Fahrzeuge, kontaminierte Ausrüstungsgegenstände einschl. 

Jagdausrüstung, landwirtschaftlich genutzte Geräte und Maschinen, Kleidung). Nach einer Infektion 

http://www.kreisgg.de/


 
 

 
 

(5/9) 
 

entwickeln die Tiere sehr schwere, aber unspezifische Allgemeinsymptome. Die Erkrankung betrifft alle 

Altersklassen und Geschlechter gleichermaßen und führt in der Mehrzahl der Fälle zum Tod des Tieres 

innerhalb einer guten Woche. 

Rechtliche Würdigung: 

Die in der Verordnung (EU) 2016/429 des europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 

zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit 

(„Tiergesundheitsrecht“) in der aktuell gültigen Fassung (Verordnung (EU) 2016/429) festgelegten 

seuchenspezifischen Bestimmungen zur Bekämpfung von Seuchen gelten gemäß Art. 5 für gelistete 

Seuchen und gemäß Art. 8 dieser Verordnung für gelistete Arten.  

Bei der Afrikanischen Schweinepest handelt es sich gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a Ziffer iii der 

Verordnung (EU) 2016/429 um eine gelistete Seuche, die gemäß Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der 

Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission 

vom 3. Dezember 2018 über die Anwendung bestimmter Bestimmungen zur Seuchenprävention und -

bekämpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen und zur Erstellung einer Liste von Arten und 

Artengruppen, die ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen darstellen in 

der aktuell gültigen Fassung (Verordnung (EU) 2018/1882) der Kategorie A zugeordnet wird. Unter der 

Kategorie A sind Seuchen gelistet, die normalerweise nicht in der EU auftreten und für die in 

Deutschland unmittelbar Tilgungsmaßnahmen ergriffen werden müssen, sobald sie nachgewiesen 

werden. Somit sind die in der Verordnung (EU) 2016/429 festgelegten seuchenspezifischen 

Bestimmungen im Falle des Verdachts auf oder der amtlichen Bestätigung der Afrikanischen 

Schweinepest bei den in der Verordnung (EU) 2018/1882 gelisteten Arten (Suidae) anzuwenden. 

Gemäß Art. 4 Nr. 40 der Verordnung (EU) 2016/429 ist ein „Ausbruch“ das amtlich bestätigte Auftreten 

einer gelisteten Seuche oder einer neu auftretenden Seuche bei einem oder mehreren Tieren in einem 

Betrieb oder an einem sonstigen Ort, an dem Tiere gehalten werden oder sich befinden. 

Zu I.: 

Die Anordnung unter Ziffer 1. beruht auf Art. 3 Buchst. b der Durchführungsverordnung 2023/594 der 

Kommission in Verbindung mit § 14d Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der Verordnung zum Schutz gegen die 

Schweinepest und die Afrikanische Schweinepest (Schweinepest-Verordnung - SchwPestV), zuletzt 

geändert durch Verordnung vom 16.07.2020 (BGBl. I S. 1700) für die Sperrzone II und Art. 3 Buchst. b 

der Durchführungsverordnung 2023/594 der Kommission in Verbindung mit § 14d Abs. 2a Satz 1 der 

Schweinepestverordnung für das innerhalb der Sperrzonen II und III gelegene Kerngebiet. 

https://www.buzer.de/outb/bgbl/1700201.htm
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Ist der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest bei einem Wildschwein amtlich festgestellt, so richtet 

die zuständige Behörde gemäß Art. 3 Buchst. b der Durchführungsverordnung 2023/594 der 

Kommission um die Abschuss- oder Fundstelle unverzüglich eine infizierte Zone ein. Die Festlegung 

der infizierten Zone ist damit zwingend vorgeschrieben. Hierbei wurden die nach Art. 63 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission sowie die nach Art. 64 Abs. 1 der Verordnung (EU) 

2016/429 relevanten Faktoren, wie beispielsweise die Probenahmeergebnisse, das Seuchenprofil, die 

geografische Lage sowie ökologische und hydrologische Faktoren, berücksichtigt. Gemäß Art. 6 Abs. 

1 der Durchführungsverordnung 2023/594 wird dieses Gebiet im Anhang I Teil II dieser Verordnung als 

Sperrzone II gelistet. 

Gem. Art. 64 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/429 bewertet und überprüft die zuständige Behörde die 

Seuchenlage fortlaufend und passt ggf. die Grenzen der Sperrzonen an und legt ggf. zusätzliche 

Sperrzonen fest. 

Innerhalb der Sperrzone ist unter Ziffer 2. die Ausweisung eines Kerngebiets für die Bereiche der 

Seuchenherde, wo Häufungen von Funden infizierter Wildschweinkadaver festzustellen sind, 

erforderlich, denn dieser Bereich ist zur Eindämmung des Seuchengeschehens gesondert 

einzuzäunen. Zudem gelten in diesem Bereich weitergehende Reglementierungen der Forstwirtschaft, 

weil durch forstwirtschaftliche Maßnahmen das Virus ausgetragen werden könnte. 

Zu II.:  

Zu II. 2.1 

Gem. Art. 65 Buchst. b der Verordnung (EU) 2020/687 kann die zuständige Behörde Jagdaktivitäten 

nach ihrem Ermessen regulieren, um eine Ausbreitung der ASP zu verhindern. Zum jetzigen Zeitpunkt 

muss die Ausübung der Jagd in der infizierten Zone grundsätzlich verboten werden, um eine 

Beunruhigung und damit mögliche Versprengung infizierter Wildschweine zu verhindern. Davon 

ausgenommen sind nach Buchst. a bestimmte jagdliche Maßnahmen zur Nachsuche von Unfallwild 

aus Tierschutzgründen, bei denen das Risiko einer Versprengung verringert ist. Ausgenommen ist 

darüber hinaus auch das Ausbringen von Kirrmaterial und das Anlegen von Kirrstellen, beides nach 

näherer Bestimmung der Veterinärbehörde (Buchst. b). Dies kann dazu beitragen, dass die infizierten 

Wildschweine in der Sperrzone II/infizierten Zone verbleiben. Mit der Ausnahme unter Buchst. c wird 

die rechtliche Voraussetzung für die Anlage und den Einsatz von Saufängen zur Reduzierung des 

Schwarzwildbestandes in der Sperrzone II / infizierten Zone geschaffen. Mit Saufängen geht keine 

Beunruhigung wie bei anderen Jagdmethoden einher, die eine Abwanderung nach außen zur Folge 

haben kann.  
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Buchst. d beruht auf Art. 65 Buchst. b der Verordnung (EU) 2020/687. Im Interesse des Tierschutzes 

ist es geboten, das tierschutzrechtlich gebotene Erlösen schwerkranken Wildes, welches durch die mit 

der Kadaversuche beauftragten Personen aufgefunden wird, sowie das Erlegen von Wildschweinen, 

die diese Personen angreifen, zu erlauben. Da mit der Beauftragung die Befugnis einhergeht, Waffen 

zu führen, erfolgt die Beauftragung in Textform und wird beim Landratsamt dokumentiert. Die 

Befugnisse stehen grundsätzlich auch den Jagdausübungsberechtigten zu, der Rechtskreis dieses 

Personenkreises wird so erweitert. 

Die Jagd ist nur insoweit einzuschränken, wie eine Versprengung von Wildschweinen und damit eine 

Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu befürchten ist. Die unter Buchst. e – l aufgeführten 

Jagdarten lassen unter Einhaltung der genannten Bedingungen eine Versprengung als so gering 

erscheinen, dass den Interessen der Jagdausübungsberechtigten aber auch des Naturschutzes oder 

landwirtschaftlicher Betriebe hier Vorrang zu geben ist. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass eine 

Beunruhigung von Schwarzwild vermieden wird. Aus diesem Grund sind bestimmte Mindestabstände 

zum Waldrand und zu möglichen Einständen von Wildschweinen zu wahren. Beim Begriff des 

Waldrands kommt es nicht auf eine rechtliche Einordnung von Flächen als Wald an (z.B. nach § 2 Abs. 

1 Satz 2 des Bundeswaldgesetzes), sondern auf die Geeignetheit als Aufenthaltsort für Schwarzwild. 

Deshalb ist z.B. die Jagdausübung auf Waldwiesen möglich, wenn 100 Meter Abstand zu Rändern von 

Flächen eingehalten werden kann, die mit Forstpflanzen bestockt sind. Eine Unterschreitung des 

Mindestabstandes zum Wald und zu potentiellen Schwarzwildeinständen wird nur im Einzelfall aus 

wichtigen, im überragenden öffentlichen Interesse liegenden Gründen von der zuständigen Behörde 

auf schriftlichen Antrag erteilt. Zudem sollten möglichst Schalldämpfer verwendet werden. Die Jagd auf 

Nutria wird gestattet, da diese überwiegend in einem anderen Habitat wie Schwarzwild anzutreffen 

sind, sodass hierdurch keine Versprengung von Schwarzwild zu befürchten ist. Darüber hinaus liegt 

der Hochwasserschutz im überragenden öffentlichen Interesse. Ohne die Bejagung von Nutria ist mit 

Schäden an Deichen und Dämmen zu rechnen, die für den Hochwasserschutz essentiell sind. 

Das Niederwild-Monitoring für Hasen wird bei Nacht - im Offenland - mittels Scheinwerfer bzw. 

Wärmebildkamera durchgeführt. Dabei werden jährlich im Frühjahr und im Herbst in der Regel mit dem 

PKW die gleichen Routen befahren und dann die beidseits einsehbaren Flächen "ausgeleuchtet". Die 

Fahrtrouten erfolgen auf festen Wegen. Kontaminations- und Verschleppungsgefahren sind daher als 

gering einzuschätzen. Durch das Befahren der Wege werden keine raumgreifenden Fluchtreaktionen 

bei Wildschweinen ausgelöst. 

Beim Niederwild-Monitoring für das Rebhuhn gestaltet sich dies sehr ähnlich. Das Verhören und 

Beobachten erfolgt dabei ebenfalls von den Wegen aus. 
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Zu Ziffer II. 2.6 

Die Anordnung beruht auf Art. 49 Abs. 1 und Abs. 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 

sowie hinsichtlich der noch nicht in der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 gelisteten Gebiete 

auf Art. 65 Abs. 1 Buchst. c i. V. m. Art. 70 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 der VO (EU) 2016/429. Diese 

Maßnahme ist geeignet, um eine Ausbreitung von ASP außerhalb der Sperrzone II (infizierten Zone) 

zu verhindern. Sie ist erforderlich, da eine Infektion von Wildschweinen und eine Kontamination von 

frischem Wildschweinefleisch oder Wildschweinfleischerzeugnissen, die aus der Sperrzone II 

(infizierten Zone) stammen, nicht sicher ausgeschlossen werden kann. Eine Verbringung dieser 

Produkte oder lebender und erlegter Wildschweine außerhalb der Sperrzone II (infizierten Zone) birgt 

eine Gefahr der weiteren Ausbreitung der Seuche. Die Verbringung von frischem Wildschweinfleisch 

und Wildschweinsfleischerzeugnissen kann nach den Voraussetzungen der Art. 51 ff. der 

Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 genehmigt werden. 

Zu III.  

Zu III. 1 

Diese Allgemeinverfügung ist hinsichtlich der Ziffer II. 2.1. § 80 Abs. 2 Nr. 3 der VwGO i. V. m. § 37 S. 

1 Nr. 9 und 10 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) sofort vollziehbar, hinsichtlich der Ziffer I 

beruht die Anordnung der sofortigen Vollziehung auf § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 

Verwaltungsgerichtsordnung (BGBl. I S. 686). Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine 

aufschiebende Wirkung. 

Die Anordnung ist im öffentlichen Interesse notwendig um eine Verschleppung des Seuchenerregers 

zu verhindern. Bei der Afrikanischen Schweinepest handelt es sich um eine schwerwiegende 

Erkrankung. Ohne die sofortige Geltung der für die Sperrzonen normierten Regelungen steigt die 

Gefahr, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet und dadurch erhebliche Schäden verursacht werden. 

Dies kann jedoch im öffentlichen Interesse an einer effektiven und schnellen Tierseuchenbekämpfung 

nicht hingenommen werden. Angesichts der Möglichkeit, dass aufgrund des Seuchengeschehens 

rigorose Handelsbeschränkungen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland oder Teilen davon 

verhängt werden, was massive volkswirtschaftliche Schäden und Existenzgefährdungen Einzelner zur 

Folge haben könnte, sowie der Möglichkeit, dass für eine Vielzahl von Tieren erhebliche 

Gesundheitsgefahren drohen, kann sich die Behörde nicht auf die aufschiebende Wirkung etwaiger 

Rechtsbehelfe und der damit verbundenen zeitlichen Verzögerungen hinsichtlich der Bekämpfung der 

Tierseuche einlassen. Private Interessen, die der Anordnung der sofortigen Vollziehung 

entgegenstehen, müssen daher zurückstehen. 
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Zu III. 2 

Ziffer III. 2 der Verfügung beruht auf § 41 Abs. 4 S. 3 und 4 des Hessischen 

Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) vom 15. Januar 2010 (GVBl. I S. 18) in der zurzeit gültigen 

Fassung. Gemäß § 41 Abs. 4 S. 3 HVwVfG gilt bei öffentlicher Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes 

dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. Nach § 41 Abs. 4 

Satz 4 HVwVfG kann in einer Allgemeinverfügung ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens 

der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Von letzterem wird Gebrauch gemacht, 

da die Sperrmaßnahmen im Interesse einer wirksamen Seuchenbekämpfung unverzüglich greifen 

müssen. 

Zu III. 3 

Ziffer III. 3 teilt in Übereinstimmung mit § 41 Abs. 4 Satz 1 HVwVfG mit, auf welcher Internetseite die 

Allgemeinverfügung öffentlich bekannt gemacht wird. § 15a Satz 1 HAGTierGesG enthält die 

Möglichkeit, zur Verhütung erheblicher Gefahren für Leben, Gesundheit, Tiere oder Sachen diesen 

Weg der Bekanntgabe vorzusehen. Um ein möglichst schnelles Inkrafttreten der Allgemeinverfügung 

zu gewährleisten, ist dies in diesem Fall erforderlich. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich, in elektronischer 
Form nach § 3a Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, schriftformersetzend nach § 3a Absatz 
3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und § 9a Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur 
Niederschrift beim 

Landkreis Groß-Gerau, 
- vertreten durch den Landrat -

Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz, 
Wilhelm-Seipp-Str. 4, 

64521 Groß-Gerau 

Widerspruch erhoben werden. 

Adil Oyan  
Erster Kreisbeigeordneter  



 Gebietskulisse Sperrzone II und III mit 
 vorläufigem Kerngebiet

Vorläufiges Kerngbiet

Sperrzone III

Sperrzone II

Bundesländer

Kreisgrenzen Hessen

 N  1:424.400  1 cm = 4,24 km

 km  8,5  17,0  25,5
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